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UNMIS United Nations Mission in the Sudan
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UNMISS United Nations Mission in the Republic of South Sudan
UNPROFOR United Nations Protection Force
UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor
UNTC United Nations Treaty Collection
UNTS United Nations Treaty Series
USA United States of America
USD US-amerikanische Dollar
VBO Verfahrens- und Beweisordnung
WBAT Worldbank Administrative Tribunal
WHO World Health Organization
WIPO World Intellectual Property Organization
WTO World Trade Organization
WÜK Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen
WVK Wiener Vertragsrechtskonvention
Yale H.R. & Dev.L.J Yale Human Rights & Development Law Journal
Yale J. World Pub. Ord. Yale Journal of World Public Order
Yale L.J. Yale Law Journal
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZÖR Zeitschrift für öffentliches Recht
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„[I]t is difficult to see, Mr. President, why something that looks
like an individual right, feels like an individual right and smells
like an individual right should be anything else but an indivi-
dual right.“

Bruno Simma*

Einleitung

Internationale Organisationen und Institutionen werden von Staaten zur Wahr-
nehmung einer großen Bandbreite von Aufgaben und Funktionen gegründet und zu
diesem Zweck mit Befugnissen und Ressourcen ausgestattet. Sie haben sich im
Bereich der internationalen Beziehungen fest etabliert als Instrument der zwi-
schenstaatlichen Kooperation und als Forum für die gemeinsame Bearbeitung re-
gionaler oder globaler Probleme.1 Die Zuständigkeiten internationaler Organisa-
tionen und Institutionen erstrecken sich heute auch auf viele öffentliche Aufgaben,
die traditionell von innerstaatlichen Organen und Behörden wahrgenommen wer-
den.2 Damit hat das Handeln internationaler Organisationen und Institutionen vie-
lerorts mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf den Menschen. Individuen
profitieren von Leistungen internationaler Organisationen, etwa im Bereich der
Friedenssicherung von Peacekeepingeinsätzen der VereintenNationen (UN), von der
humanitären Hilfe der UN-Sonderorganisationen und von internationalen Ent-
wicklungsprogrammen.

Der Zuwachs an Zuständigkeiten internationaler Organisationen und Institutio-
nen birgt aber zugleich ein Risiko für negative Auswirkungen auf den Einzelnen. Die
Ausübung der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit durch den Internationalen
Strafgerichtshof (IStGH) geht mit Eingriffen in die Rechte und Freiheiten von
Einzelpersonen einher.3 Wo internationale Organisationen operativ „im Feld“ tätig
werden, können sie völkerrechtlich geschützteMenschenrechte beeinträchtigen oder
verletzen.4 Auch Schäden an privatem Eigentum, Körperverletzungen oder gar
Todesfälle gehören zu den ungewollten Konsequenzen der Handlungen internatio-
naler Organisationen, etwa im Rahmen von UN-Friedensmissionen.5 Und nicht

* Bruno Simma am 13. November 2000 vor dem IGH im mündlichen Verfahren im Fall
LaGrand (Deutschland gegen USA), verbatim record 2000/26.

1 Siehe Alvarez, International Organizations, AJIL 100 (2006) 324.
2 Sarooshi, International Organizations and their Exercise of Sovereign Powers 2005, S. 1;

Ruffert, Zuständigkeitsgrenzen internationaler Organisationen, AdV 38 (2000) 129, S. 130.
3 Kamardi, Die Ausformung einer Prozessordnung sui generis durch das ICTY unter Be-

rücksichtigung des Fair-Trial-Prinzips 2009, S. 58.
4 Zum „menschenrechtlichen Verletzungspotential internationaler Organisationen“ Janik,

Bindung internationaler Organisationen 2012, S. 29–134.
5 Überblick bei Aoi u.a. (Hrsg.), Unintended Consequences of Peacekeeping Operations

2007, S. 5 ff.



zuletzt als Dienstherren von zahlreichen internationalen Angestellten tragen inter-
nationale Organisationen und Institutionen große Personalverantwortung.6

Dies führt zu der Frage, wie sich die Beziehung zwischen dem Einzelnen und
internationalen Organisationen und Institutionen rechtlich gestaltet und welche
Rechtsstellung Individuen zukommt, die von den Handlungen internationaler Or-
ganisationen und Institutionen betroffen sind oder ihrer Zuständigkeit unterfallen.
Haben sie gegenüber den internationalen Organisationen und Institutionen einen
Anspruch auf die rechtskonforme Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten? Begründet
das für internationale Organisationen und Institutionen verbindliche Recht indivi-
duelle Rechtspositionen und in welchem Zusammenhang stehen diese mit den
Kompetenzen internationaler Organisationen und Institutionen? Welche Rechts-
folgen ziehen negative Auswirkungen des Handelns internationaler Organisationen
und Institutionen für Individuen nach sich?

I. Problemaufriss

Die mit der Betrachtung individueller Rechtspositionen gegenüber internatio-
nalen Organisationen und Institutionen verbundenen Rechtsprobleme treten be-
sonders deutlich im Zusammenhang mit der von der UN verursachten Cholera-
Epidemie in Haiti zu Tage. Im Oktober 2010 schleppten nepalesische Blauhelm-
soldaten einen asiatischen Cholera-Erreger nach Haiti ein, wo sie ihren Dienst im
Rahmen der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti (MINUSTAH)
aufnahmen.7 Als Konsequenz fehlerhafter Abwasserentsorgung in ihrem Camp
gelangte der Erreger über einen Fluss inUmlauf und löste in der lokalen Bevölkerung
Choleraerkrankungen aus. Obwohl der Zusammenhang sofort entdeckt wurde, blieb
eine Reaktion der verantwortlichen UN-Mitarbeiter aus. Auch in der Folge stritt die
UN eine Verantwortung für den Cholera-Ausbruch mit Hinweis auf die ohnehin
schon schlechte humanitäre Lage und das defizitäre Wasser-, Abwasser- und Ge-
sundheitssystem in Haiti kontinuierlich ab. Ein interner Untersuchungsbericht weist
allerdings nach, dass sich der Krankheitserreger nur aufgrund der fehlerhaften
Abwasserentsorgung im Camp der MINUSTAH verbreiten konnte.8 Zudem war das
nepalesische Militärkontingent vor seiner Stationierung in Haiti keiner angemes-
senen Gesundheitsüberprüfung unterzogen worden. In der Folge der Cholera-Epi-
demie erkrankten mehr als 800.000 Menschen, über 10.000 Haitianer starben.

6 Nach Auffassung des deutschen Bundesverfassungsgerichts handelt es sich dabei um
eigenständige Personalhoheit, vgl. Bundesverfassungsgericht, Eurocontrol II, Beschluss vom
10. November 1987, BVerfGE 59 63, Rn. 81, dazu Kapitel A.IV. und B.I.3.

7 Die nachfolgende Darstellung beruht auf dem Bericht des UN-Sonderberichterstatters
Philip Alston, Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on the
UNResponsibility for the Cholera Outbreak in Haiti, UN Doc. A/71/367 vom 26. August 2016.

8 OIOS, Internal Audit Division, Audit of Waste Management in the United Nations Sta-
bilization Mission in Haiti, Report 2015/068 vom 30. Juni 2015.
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Die Friedensmission MINUSTAH war von 2004 bis 2017 mit Zustimmung der
Regierung als Unterorgan der Vereinten Nationen in Haiti stationiert.9 Sie sollte für
Sicherheit und Stabilität im Land sorgen und den politischen Demokratisierungs-
prozess sowie die Achtung der Menschenrechte unterstützen.10 Gemäß dem Ab-
kommen zwischen der UN und Haiti über den Status der Mission (im Folgenden
Statusabkommen) respektierte die MINUSTAH dabei unbeschadet ihres Mandates
und ihres internationalen Status das humanitäre Völkerrecht und das innerstaatliche
Recht.11 Wie für internationale Organisationen im Allgemeinen und für UN-Frie-
densmissionen im Speziellen üblich, genoss die MINUSTAH umfangreiche Im-
munitäten und Vorrechte im innerstaatlichen Rechtssystem.12 Gemäß Abschn. VIII
Abs. 55 des Statusabkommens haften die Vereinten Nationen jedoch gegenüber
Privaten für Schäden, solange diese nicht aus operativer Notwendigkeit entstehen.

Im November 2011 legten zwei Nichtregierungsorganisationen im Namen von
5.000Choleraopfern Beschwerde bei denVereintenNationen ein.13Darinmachen sie
geltend, dass die MINUSTAH ihre Pflichten auf der Grundlage ihrer menschen-
rechtlichen Bindung und aus dem innerstaatlichen Recht verletzt habe und in der
Folge für die aus ihrem Verhalten resultierenden Krankheits- und Todesfälle in
Verbindung mit dem von der UN verursachten Cholera-Ausbruch hafte. Sie fordern
die Einrichtung eines effektiven Beschwerdeverfahrens und finanzielle Wiedergut-
machung für die Opfer der Cholera-Epidemie und deren Angehörige.14 Die UN-
Rechtsabteilung wies die Beschwerde zurück, weil die Bearbeitung der Ansprüche
eine Überprüfung der Politik der UN erfordere und damit gemäß Abschn. VIII
Abs. 29 der Allgemeinen Konvention über die Vorrechte und Immunitäten der
Vereinten Nationen nicht zulässig sei.15 Auch die Beilegung des Streits in einem
Schiedsverfahren verweigerten die VereintenNationenmit demHinweis darauf, dass

9 SR Res. 1542 vom 30. April 2004; zuletzt verlängert mit SR Res. 2350 vom 13. April
2017, die den vollständigen Abzug zum 16. Oktober 2017 anordnete.

10 SR Res. 1542 vom 30. April 2004, Abs. 7.
11 Status of Forces Agreement between the United Nations and the Government of Haiti

Concerning the Status of the United Nations Operation in Haiti vom 9. Juli 2004 (im Folgenden
MINUSTAH-SOFA), UNTS 2271 S. 251, Abschn. IVAbs. 5 lit. f.

12 Abschn. IVAbs. 15 MINUSTAH-SOFA.
13 Bureau des Avocats Internationaux/Institute for Justice and Democracy in Haiti, Petition

for Relief vom 3. November 2011, abrufbar auf https://www.ijdh.org/wordpress/wp-content/up
loads/2011/11/englishpetitionREDACTED.pdf [letzter Zugriff am 15.3.2020].

14 Ebd.
15 Brief der Untergeneralsekretärin für Rechtsangelegenheiten Patricia O’Brien an Brian

Concannon, Direktor des Institute for Justice and Democracy in Haiti vom 21. Februar 2013,
zitiert in UN Doc. A/71/367 vom 26. August 2016, Abs. 28: „With respect to the claims
submitted, consideration of these claims would necessarily include a review of political and
policy matters. Accordingly, these claims are not receivable pursuant to Section 29 of the
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General
Assembly on 12 February 1946.“
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